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Regeste

Asyl und Wegweisung (Mehrfachgesuch/Wiedererwägung)

Erwägungen

E. 1
Gemäss Art. 31 VGG ist das Bundesverwaltungsgericht zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Verfügungen nach Art. 5 VwVG zuständig und entscheidet auf dem Gebiet des Asyls
in der Regel - wie auch vorliegend - endgültig (Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG; Art. 105 AsylG).
Der Beschwerdeführer ist als Verfügungsadressat zur Beschwerdeführung legitimiert (Art.
48 VwVG). Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten (Art.
108 Abs. 3 AsylG und Art. 52 Abs. 1 VwVG).

E. 2.1
Mit Beschwerde in Asylsachen kann die Verletzung von Bundesrecht (einschliesslich
Missbrauch und Überschreitung des Ermessens) sowie die unrichtige und unvollständige
Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden (Art. 106 Abs. 1 AsylG). Im
Ausländerrecht richtet sich die Kognition nach Art. 49 VwVG (vgl. BVGE 2014/26 E. 5).

E. 2.2
Die Beschwerde erweist sich als offensichtlich unbegründet und ist im Verfahren
einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise
einer zweiten Richterin (Art. 111 Bst. e AsylG), ohne Weiterungen und mit summarischer
Urteilsbegründung zu behandeln (Art. 111a Abs. 1 und 2 AsylG).

E. 3.1
Das Wiedererwägungsverfahren ist im Asylrecht spezialgesetzlich geregelt (vgl. Art. 111b
ff. AsylG). Ein entsprechendes Gesuch ist der Vor-instanz innert 30 Tagen nach
Entdeckung des Wiedererwägungsgrundes schriftlich und begründet einzureichen; im
Übrigen richtet sich das Verfahren nach den revisionsrechtlichen Bestimmungen von Art.
66-68 VwVG (Art. 111b Abs. 1 AsylG).

E. 3.2
In seiner praktisch relevantesten Form bezweckt das Wiedererwägungsgesuch die
Änderung einer ursprünglich fehlerfreien Verfügung an eine nachträglich eingetretene
erhebliche Veränderung der Sachlage (vgl. BVGE 2014/39 E. 4.5 m.w.H.).

E. 3.3
Die Vorinstanz hat den Anspruch der Beschwerdeführerin auf Behandlung ihres
Wiedererwägungsgesuchs nicht in Abrede gestellt und ist darauf eingetreten. Das
Bundesverwaltungsgericht hat folglich zu prüfen, ob die Vorinstanz in zutreffender Weise



das Bestehen von Wiedererwägungsgründen verneint und an ihrer ursprünglichen
Verfügung vom 7. Dezember 2018 festgehalten hat, wobei praxisgemäss der sich
präsentierende Sachverhalt im Urteilszeitpunkt massgebend ist.

E. 4.1
Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl.
Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt
wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten
sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen
ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der
Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3
AsylG).

E. 4.2
Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest
glaubhaft machen. Diese ist glaubhaft gemacht, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält. Unglaubhaft sind insbesondere
Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich
sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte
Beweismittel abgestützt werden (Art. 7 AsylG).

E. 5.1
Die Vorinstanz begründet ihren Entscheid damit, es sei die Pflicht des Beschwerdeführers
gewesen, alles ihm Zumutbare zu unternehmen, um seine Asylvorbringen bereits bei der
Gesuchseingabe der Wiedererwägung vom 19. Oktober 2019 einzureichen, weshalb der
Antrag auf eine weitere Anhörung abgewiesen werde. Die Verfolgung durch Drittpersonen
aufgrund der unerlaubten Liebesbeziehung zu einem Mädchen einer höheren Kaste
entspreche nicht der Wahrheit. An dieser Einschätzung würden auch die neu eingereichten
und nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts E-2434/2019 vom 19. Juli 2019
entstandenen Beweismittel nichts ändern. Bei den neu eingereichten Beweismitteln würde
es sich um Formulare handeln, welche nicht fälschungssicher seien. Zudem könne jede
Person eine Aussage bei der Polizei oder auch bei der (...) Sri Lanka tätigen. Die Angaben
würden nicht auf den Wahrheitsgehalt geprüft. Der E-Mailverkehr seiner Rechtsvertreterin
mit der (...) Sri Lanka vermöge diese Schlussfolgerungen nicht zu entkräften. Die nunmehr
eingereichten Beweismittel seien zwar als neu, aufgrund ihres geringen Beweiswertes sowie
den bereits ergangenen Verfügungen der Vorinstanz und Urteile des
Bundesverwaltungsgerichts im wiedererwägungsrechtlichen Sinne jedoch als unerheblich
zu qualifizieren.

E. 5.2
Der Beschwerdeführer bringt vor, seine Befürchtungen vor gezielter Verfolgung und
ernsthaften Nachteilen seien auch nach fast vier Jahren gegenwärtig. Seine Eltern seien
mehrmals von Unbekannten, welche zu den Leuten des Onkels seiner Freundin gehören
würden, angehalten, niedergeschlagen und nach seinem Verbleib befragt worden. Sein
Vater habe diese Vorfälle bei der (...) Sri Lanka und der Polizei angezeigt. Um die Frist für
die Eingabe des Wiedererwägungsgesuchs einhalten zu können, habe er Kopien als
Beweismittel eingereicht und die Vorinstanz darüber informiert, die Originaldokumente
würden bald eintreffen. Die Vorinstanz habe, ohne die Originaldokumente abzuwarten, das



Wiedererwägungsgesuch mit Verfügung vom 22. Oktober 2019 abgewiesen und ihm
vorgeworfen, die eingereichten Kopien hätten keinen Beweiswert.

E. 5.3
Die Vorbringen des Beschwerdeführers betreffend seine Liebesbeziehung zu einer
Schulkameradin einer höheren Kaste und die damit zusammenhängenden
Verfolgungsmassnahmen wurden bereits mit den rechtskräftigen Urteilen des
Bundesverwaltungsgerichts E-285/2019 vom 1. März 2019 und E-2434/2019 vom 19. Juli
2019 als unglaubhaft eingestuft. Die vorliegende Sachlage wurde somit bereits beurteilt. Im
Wiedererwägungsgesuch wird rein appellatorische Kritik an den rechtskräftigen Urteilen
geübt. Dies entspricht nicht dem Zweck des Wiedererwägungsgesuchs als
ausserordentliches Rechtsmittel. Der Vollständigkeit halber wird im Folgenden auf die im
Wiedererwägungsverfahren eingereichten Beweismittel eingegangen. Hinsichtlich der
Originale des Bestätigungsschreibens der Polizeistation F._______ vom 22. August 2019
betreffend des Eingangs des Schreibens seines Vaters und des Schreibens seines Vaters an
die (...) Sri Lanka vom 30. August 2019 ist festzuhalten, dass lediglich die bei der (...) Sri
Lanka oder der Polizei deponierten Angaben der jeweiligen Anzeigeerstatter - vorliegend
des Vaters des Beschwerdeführers - aufgenommen worden sind, was den Beweiswert der
darin enthaltenen Informationen stark einschränkt. Angesichts der relativ leichten
Käuflichkeit und Fälschbarkeit kommt solchen Dokumenten nur ein beschränkter
Beweiswert zu. Dies gilt auch für das Bestätigungsschreiben des Friedensrichters von
F._______ vom 10. Juni 2019. Daran vermag auch die Einreichung der Dokumente im
Original nichts zu ändern. Das Schreiben seiner Freundin an die Schweizerische Botschaft
in G._______ vom 1. November 2019 gibt ebenfalls lediglich ihre Vorbringen wieder. Als
entsprechend gering ist daher auch der Beweiswert dieses Schreibens zu erachten. Bei der
E-Mailantwort der (...) Sri Lanka vom 23. September 2019 handelt es sich lediglich um eine
Bestätigung, dass sein Vater am 30. August 2019 eine Anzeige bei der (...) Sri Lanka
aufgegeben hat sowie um allgemeine Ausführungen zur Käuflichkeit von Dokumenten und
zum Kastenwesen in Sri Lanka. Insofern ist auch dieses Dokument nicht als Beweismittel
geeignet. Insgesamt vermögen die Beweismittel nichts an der Unglaubhaftigkeit der
Vorbringen zu ändern.

E. 5.4
Den im Referenzurteil E-1866/2015 vom 15. Juli 2016 aufgeführten Risikofaktoren hat das
Bundesverwaltungsgericht bereits mit seinen rechtskräftigen Urteilen E-285/2019 vom 1.
März 2019 und E-2434/2019 vom 19. Juli 2019 Rechnung getragen und aufgrund der
Unglaubhaftigkeit der Vorbringen des Beschwerdeführers festgehalten, dass er keine der
Risikofaktoren erfülle. An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass der Beschwerdeführer
nach Abschluss des zweiten Asylverfahrens keine neuen risikobegründenden Faktoren
erfüllt.

E. 6
Gemäss Art. 44 AsylG verfügt das SEM in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz,
wenn es das Asylgesuch ablehnt oder nicht darauf eintritt. Der Beschwerdeführer verfügt
weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf
Erteilung einer solchen (vgl. BVGE 2009/50 E. 9 S. 733). Die Wegweisung wurde zu Recht
angeordnet.

E. 7.1



Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so
regelt die Vorinstanz das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen
über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AuG [SR 142.20]).

E. 7.2
Nach Art. 83 Abs. 3 AuG ist der Vollzug nicht zulässig, wenn völkerrechtliche
Verpflichtungen der Schweiz eine Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den
Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen. Vorliegend kommt dem
Beschwerdeführer keine Flüchtlingseigenschaft zu. Das flüchtlingsrechtliche
Rückschiebungsverbot von Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die
Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) und Art. 5 AsylG ist daher nicht
anwendbar. Die Zulässigkeit des Vollzugs beurteilt sich vielmehr nach den allgemeinen
verfassungs- und völkerrechtlichen Bestimmungen (Art. 25 Abs. 3 BV; Art. 3 des
Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame,
unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105]; Art. 3
EMRK). Der EGMR hat sich mit der Gefährdungssituation im Hinblick auf eine
EMRK-widrige Behandlung namentlich für Tamilen, die aus einem europä-ischen Land
nach Sri Lanka zurückkehren müssen, wiederholt befasst (vgl. EGMR, R.J. gegen
Frankreich, Urteil vom 19. September 2013, Be-schwerde Nr. 10466/11; T.N. gegen
Dänemark, Urteil vom 20. Januar 2011, Beschwerde Nr. 20594/08; P.K. gegen Dänemark,
Urteil vom 20. Januar 2011, Beschwerde Nr. 54705/08; N.A. gegen Grossbritannien, Urteil
vom 17. Juli 2008, Beschwerde Nr. 25904/07). Dabei unterstreicht der Gerichtshof, dass
nicht in genereller Weise davon auszugehen sei, zurückkehrenden Tamilen drohe eine
unmenschliche Behandlung. Vielmehr müssten im Rahmen der Beurteilung, ob der oder die
Betroffene ernsthafte Gründe für die Befürchtung habe, die Behörden hätten an seiner
Festnahme und Befragung ein Interesse, verschiedene Aspekte - welche im Wesentlichen
durch die identifizierten Risikofaktoren abgedeckt sind (vgl. EGMR, T.N. gegen Dänemark,
a.a.O., § 94) - in Betracht gezogen werden, wobei dem Umstand gebührend Beachtung zu
schenken sei, dass diese einzelnen Aspekte, auch wenn sie für sich alleine betrachtet
möglicherweise kein "real risk" darstellen, diese Schwelle bei einer kumulativen
Würdigung erreichen könnten. Nachdem der Beschwerdeführer - wie in der Erwägung 5.3
ausgeführt - auch im Wiedererwägungsverfahren nicht darlegen konnte, dass er befürchten
müsse, bei einer Rückkehr ins Heimatland die Aufmerksamkeit der sri-lankischen Behörden
in einem flüchtlingsrechtlich relevanten Ausmass auf sich zu ziehen, bestehen auch keine
Anhaltspunkte dafür, ihm würde aus demselben Grund eine menschenrechtswidrige
Behandlung in Sri Lanka drohen.

E. 7.3
Nach Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar
sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat auf Grund von Situationen wie Krieg,
Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Nach
einer eingehenden Analyse der sicherheitspolitischen Lage in Sri Lanka ist das
Bundesverwaltungsgericht zum Schluss gekommen, dass der Wegweisungsvollzug in die
Nordprovinz (mit Ausnahme des "Vanni-Gebiets") zumutbar ist, wenn das Vorliegen der
individuellen Zumutbarkeitskriterien (insbesondere Existenz eines tragfähigen familiären
oder sozialen Beziehungsnetzes sowie Aussichten auf eine gesicherte Einkommens- und
Wohnsituation) bejaht werden kann (vgl. Urteil E-1866/2015 E. 13.2). In Referenzurteil
D-3619/2016 vom 16. Oktober 2017 E. 9.5 erachtet das Bundesverwaltungsgericht auch



den Wegweisungsvollzug ins "Vanni-Gebiet" als zumutbar. Daran vermögen auch die
Anschläge am 22. April 2019 und der mittlerweile wieder aufgehobene Ausnahmezustand
nichts zu ändern (< https://www.aljazeera.com/news/2019/08/sri-lanka-ends-emergency-rul
e-imposed-easter-bombings-190823134350525.html >, abgerufen am 19.11.2019). In
Bezug auf das Vorliegen individueller Zumutbarkeitskriterien kann vorab vollständig auf
die Urteile des Bundesverwaltungsgerichts E-285/2019 vom 1. März 2019 (E. 12.3) und
E-2343/2019 vom 19. Juli 2019 (E. 14.2) verwiesen werden. Dort wurde dargelegt, dass der
Beschwerdeführer aus der Ostprovinz stamme, wo er die Schule bis zum A-Level im
zweiten Jahr besucht und bei seinen Eltern gelebt habe, die auch für seinen Lebensunterhalt
aufgekommen seien. Er verfüge über ein tragfähiges familiäres Beziehungsnetz in Sri
Lanka. Obwohl er geltend mache, seine Eltern lebten in ärmlichen Verhältnissen, sei davon
auszugehen, dass er nach der Rückkehr wieder bei ihnen leben könne und sie sowie die
übrigen Verwandten in der Lage sein sollten, den Beschwerdeführer bei der
Wiedereingliederung zu unterstützen. Auch die damals geltend gemachten gesundheitlichen
Probleme wurden nicht als Vollzugshindernis erachtet.

E. 7.4
Der Beschwerdeführer macht geltend, er sei hoch traumatisiert. Da sein Asylverfahren
jedoch rechtskräftig abgeschlossen sei, erhalte er keine psychiatrische Behandlung. Es sei
Sache der Vorinstanz ein Gutachten in Auftrag zu geben. Nach konstanter Rechtsprechung
des Bundesverwaltungsgerichts kann dann auf Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs
geschlossen werden, wenn eine notwendige medizinische Behandlung im Heimatland nicht
zur Verfügung steht und die Rückkehr zu einer raschen und lebensgefährdenden
Beeinträchtigung des Gesundheitszustands der betroffenen Person führt. Als wesentlich
wird die allgemeine und dringende medizinische Behandlung erachtet, die zur
Gewährleistung einer menschenwürdigen Existenz absolut notwendig ist, wobei
Unzumutbarkeit jedenfalls noch nicht vorliegt, wenn im Heimatstaat eine nicht dem
schweizerischen Standard entsprechende medizinische Behandlung möglich ist (vgl. BVGE
2009/2 E. 9.3.2). Zur gesundheitlichen Situation des Beschwerdeführers wurde in den
Urteilen des Bundesverwaltungsgerichts vom 1. März 2019 und vom 1. Juli 2019 bereits
festgestellt, die aktenkundige psychische Erkrankung des Beschwerdeführers lasse nicht auf
eine medizinische Notlage schliessen, die in seinem Heimatland nicht behandelbar wäre.
Seinem Gesundheitszustand sei bei der Vollzugsorganisation mit einer angemessenen
Vorbereitung Rechnung zu tragen. Seit dem letzten Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
vom 1. Juli 2019 sind lediglich knapp fünf Monate vergangen. Eine Veränderung seines
gesundheitlichen Zustands ist in dieser kurzen Zeit nicht anzunehmen. Insofern ist davon
auszugehen, dass die oben erwähnte Feststellung nach wie vor Geltung hat, zumal es dem
Beschwerdeführer möglich gewesen wäre, selber ein ärztliches Gutachten in Auftrag zu
geben und einzureichen. Nach dem Gesagten erweist sich der Vollzug der Wegweisung
auch als zumutbar.

E. 7.5
Nach Art. 83 Abs. 2 AIG ist der Vollzug auch als möglich zu bezeichnen, weil es dem
Beschwerdeführer obliegt, bei der zuständigen Vertretung seines Heimatstaats die für seine
Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (Art. 8 Abs. 4 AsylG; BVGE
2008/34 E. 12).

E. 7.6



Die Vorinstanz hat somit den Wegweisungsvollzug zu Recht als zulässig, zumutbar und
möglich bezeichnet. Eine Anordnung der vorläufigen Aufnahme fällt daher ausser Betracht
(Art. 83 Abs. 1-4 AIG).

E. 8
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung den
rechtserheblichen Sachverhalt richtig sowie vollständig feststellt, Bundesrecht nicht verletzt
(Art. 106 Abs. 1 AsylG) und - soweit diesbezüglich überprüfbar - angemessen ist. Die
Beschwerde ist abzuweisen. Mit vorliegendem Urteil ist das Gesuch um aufschiebende
Wirkung gegenstandslos geworden.

E. 9.1
Die gestellten Rechtsbegehren erweisen sich als aussichtslos, weshalb das Gesuch um
unentgeltliche Prozessführung ungeachtet einer allfälligen prozessualen Bedürftigkeit
abzuweisen ist (Art. 65 Abs. 1 VwVG und Art. 110a Abs. 1 Bst. a AslG).

E. 9.2
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten von Fr. 1500.- (Art. 1-3 des
Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht [VGKE], SR 173.320.2) dem Beschwerdeführer aufzuerlegen
(Art. 63 Abs. 1 VwVG). (Dispositiv nächste Seite)
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